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1.) Der Rat der Stadt Xanten beschließt ein verbindliches Datum, zu dem die 
Stadt Xanten einschließlich der Eigenbetriebe schuldenfrei ist. 

 
 

2.) Der Rat der Stadt Xanten beschließt die Reduzierung der Schulden der Stadt 
Xanten bis zu dem vom Rat der Stadt Xanten verbindlich beschlossenem Da-
tum linear vorzunehmen. Eine innerhalb eines Haushaltsjahres größere als li-
near getätigte Reduzierung der Schulden darf in dem Folgejahr angerechnet 
werden.  

 
 

3.) Der Rat der Stadt Xanten beauftragt die Verwaltung der Stadt Xanten die mo-
netären Auswirkungen von allen mit Kosten, Ausgaben, Auszahlungen, Ein-
nahmen und Einzahlungen oder Vermögensänderungen in Verbindung ste-
henden Maßnahmen, sei es entsprechend der folgenden nicht abschließen-
den Aufzählung aus Ankäufen, Verkäufen, Investitionen, Reparaturen oder 
anderen Geschäften bzw. dem Unterlassen der jeweiligen Maßnahme oder 
des Geschäfts einschließlich deren Neben- und Folgekosten in Bezug auf den 
jeweils aktuellen und die zukünftigen Haushalte und der Schuldensentwick-
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lung zu ermitteln und mindestens 14 Kalendertage vor der Beratung den ein-
zelnen Ratsmitgliedern schriftlich in gedruckter Form persönlich zuzustellen.  

 
 

4.) Der Rat der Stadt Xanten beschließt, dass Drucksachen, deren Inhalt Auswir-
kungen auf Kosten, Ausgaben, Auszahlungen, Einnahmen und Einzahlungen 
oder Vermögensänderungen sei es entsprechend der folgenden nicht ab-
schließenden Aufzählung aus Ankäufen, Verkäufen, Investitionen, Reparatu-
ren oder anderen Geschäften hat, welche ohne die erforderliche Darstellung 
auf den aktuellen und die zukünftigen Haushalte sowie der Schuldensentwick-
lung sind oder die nicht oder nicht rechtzeitig – 14 Kalendertage vor der Bera-
tung – den einzelnen Ratsmitgliedern schriftlich in gedruckter Form zugestellt 
wurden, von den Beratungen in den Ausschüssen und der Ratssitzung ausge-
schlossen sind. 
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Nach Pressemeldungen wird die Nachbarstadt Sonsbeck ab August 2010 schulden-
frei sein. Dabei ist keinesfalls festzustellen, dass die Sonsbecker Straßen, Schulen 
oder Infrastruktur in einem schlechteren Zustand wären als die der Stadt Xanten. 
Auch die Gewerbestruktur von Sonsbeck scheint eine sehr gute Arbeitsplatzdichte 
für die Einwohner Sonsbecks zu gewährleisten. Damit hat sich die Stadt Sonsbeck 
die volle Handlungsfreiheit für die Zukunft gesichert. 
 
Anders sieht es in Xanten aus. Durch immer weitere Projekte und dem Springen von 
Förderantrag zu Förderantrag manövriert sich die Stadt in eine bisher nie dagewese-
ne Verschuldung. Laut Haushalt soll diese im Jahr 2010 auf insgesamt 34,7 Mio EUR 
ansteigen. Nach bisherigen Planungen soll die Verschuldungsspirale auch in 2011 
weiter anziehen. Bezogen auf die Pro-Kopf-Verschuldung der jüngsten in der Lan-
desdatenbank veröffentlichten Werte aus 2008 liegt Xanten an vorletzter Stelle der 
Nachbargemeinden Kalkar, Alpen, Rheinberg, Sonsbeck, Xanten. Die städtische Fo-
kussierung auf den einzigen Wirtschaftszweig Tourismus hat zudem noch nicht zu 
einer vergleichbaren Arbeitsplatzdichte wie in den Nachbarstädten geführt. Hier liegt 
Xanten an letzter Stelle. 
 
Um die Situation der Stadt Xanten nicht weiter zu verschlechtern und die Zukunftssi-
cherheit der Stadt zu sichern, stellt die FDP-Fraktion oben genannte Anträge: 
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